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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

07 010 Ministerium
1. Das Kapitel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Inte-

gration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im
Sinne von § 17b LHO.

2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030,
07 040, 07 080 und 07 090.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 011 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . 411,00 — 411,00
4 000,00 — 4 000,00

-3 589,00 — -3 589,00

119 01 011 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,20 — 153,20
20 000,00 — 20 000,00

-19 846,80 — -19 846,80

119 02 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.

— — —
— — —

— — —

119 03 011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

119 04 011 Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver-
kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 546 04.

210 568,93 — 210 568,93
210 000,00 — 210 000,00

568,93 — 568,93
Vermerke: an Titel 546 04 568,93

119 11 291 Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit dem
Aktionsprogramm “Aufholen nach Corona für Kinder und
Jugendliche“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 634 11.

20,00 — 20,00
— — —

20,00 — 20,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 11 20,00

119 19 291 Einnahmen aus Rückflüssen im Zusammenhang mit Maß-
nahmen zur Bewältigung aller direkten und indirekten Fol-
gen der Corona-Krise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 634 00.

54 217 478,31 — 54 217 478,31
— — —

54 217 478,31 — 54 217 478,31
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 634 00 54 217 478,31

124 01 011 Mieten und Pachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
2 500,00 — 2 500,00

-2 500,00 — -2 500,00

124 10 011 Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben
und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.

— — —
— — —

— — —

124 11 011 Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. . . .
Siehe Haushaltsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.

— — —
— — —

— — —

Übrige Einnahmen

235 01 253 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen
von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

236 00 253 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von
der Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 50.

— — —
— — —

— — —

236 10 011 Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Haupt-
fürsorgestellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

261 20 011 Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen. . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 546 20.

— — —
— — —

— — —

282 10 013 Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und Nr. 2 bei Titel 541 10.

— — —
— — —

— — —

Gesamteinnahmen Kapitel 07 010. . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 428 631,44 — 54 428 631,44
236 500,00 — 236 500,00

54 192 131,44 — 54 192 131,44

Mehreinnahmen 54 192 131,44
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Personalausgaben

421 01 011 Bezüge der Mitglieder der Landesregierung. . . . . . . . . 214 950,96 — 214 950,96
212 100,00 — 212 100,00

2 850,96 — 2 850,96
Vermerke: aus Titel 422 01 2 850,96

422 01 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,
Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. § 17 Abs. 3 LHO in Höhe der Einnahmen bei Kapitel 07 040 Einnah-
metitelgruppe 66, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben
bei Kapitel 07 040 Ausgabetitelgruppe 66 verwandt werden.

2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Kapitel 07 040
Einnahmetitelgruppe 66 geleistet werden, soweit diese nicht zur Finan-
zierung von Ausgaben bei Kapitel 07 040 Ausgabetitelgruppe 66 ver-
wandt werden.

3. Die Einnahmen bei Kapitel 07 040 Einnahmetitelgruppe 66 dürfen bei
diesem Titel ausschließlich zur Finanzierung der 5 Planstellen für die
Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung zum Bundesfonds nach § 3
Abs. 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz
(“Frühe Hilfen“) eingesetzt werden.

4. Zum Nachweis der Ausgaben gegenüber dem Bund siehe Vermerk
Nr. 7 bei Kap. 07 040 Titelgruppe 66 bei den Ausgaben.

13 056 889,32 — 13 056 889,32
17 208 000,00 — 17 208 000,00

-4 151 110,68 — -4 151 110,68
Vermerke: an Titel 421 01 2 850,96

an Titel 428 01 2 951 381,91
an Kapitel 07 040 Titel 633 66 35 790,00
an Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 161 087,81

-4 151 110,68

422 02 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam-
ten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . . . . . . . . .

— — —
61 500,00 — 61 500,00

-61 500,00 — -61 500,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 61 500,00

427 01 011 Entgelte für Aushilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen bei Kapitel 07 080 Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehr-
ausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei
Kapitel 07 080 Titel 547 12 dienen.

118 150,87 — 118 150,87
129 800,00 — 129 800,00

-11 649,13 — -11 649,13
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 11 649,13

427 02 253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. . . . .

— — —
5 700,00 — 5 700,00

-5 700,00 — -5 700,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 5 700,00

427 50 253 Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchfüh-
rung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet
werden.

— — —
— — —

— — —

428 01 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .
1. Mehreinnahmen bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 erhöhen den Ansatz

des Titels, soweit diese nicht zur Finanzierung von Ausgaben bei Kapi-
tel 07 040 Titelgruppe 60 verwandt werden.

2. Die Einnahmen bei Kapitel 07 040 Titel 232 00 dürfen bei diesem Titel
ausschließlich zur Finanzierung der 2 Stellen (Laufbahngruppe 2.2) für
die Ständige Vertretung der Obersten Landesjugendbehörden bei der
Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle USK eingesetzt werden.

11 005 081,91 — 11 005 081,91
8 053 700,00 — 8 053 700,00

2 951 381,91 — 2 951 381,91
Vermerke: aus Titel 422 01 2 951 381,91
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

441 01 841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf-
grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam-
te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .

614 532,59 — 614 532,59
2 130 300,00 — 2 130 300,00

-1 515 767,41 — -1 515 767,41
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 515 767,41

441 02 841 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung
sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für
Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä-
hige Angehörige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 276,25 — 22 276,25
323 700,00 — 323 700,00

-301 423,75 — -301 423,75
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 301 423,75

443 01 841 Fürsorgeleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 794,32 — 1 794,32
3 300,00 — 3 300,00

-1 505,68 — -1 505,68
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 1 505,68

443 02 841 Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät-
ze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

443 10 013 Ausgaben für Zwecke des betrieblichen Gesundheitsma-
nagements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 561,68 — 84 561,68
91 000,00 — 91 000,00

-6 438,32 — -6 438,32
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 6 438,32

451 01 011 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . . . . . . — — —
100,00 — 100,00

-100,00 — -100,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 100,00

452 10 229 Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so-
wie an die Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . .
Die Ausgaben sind übertragbar.

— — —
25 300,00 — 25 300,00

-25 300,00 — -25 300,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 25 300,00

453 01 011 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . 6 296,49 — 6 296,49
35 000,00 — 35 000,00

-28 703,51 — -28 703,51
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 28 703,51

Sächliche Verwaltungsausgaben
1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen

529 und 531.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig

deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch
genommen werden.

3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln

der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausga-
ben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entspre-
chender Höhe Mittel eingespart werden.

5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten,

unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr
entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweili-
gen Titels zu.

7. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe
5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-
brauchsgegenstände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

117 789,08 — 117 789,08
918 100,00 — 918 100,00

-800 310,92 — -800 310,92
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 800 310,92

514 02 011 Dienst- und Schutzkleidung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 792,61 — 2 792,61
3 000,00 — 3 000,00

-207,39 — -207,39
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 207,39
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

517 04 011 Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb
NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .
Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her-
angezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben
bei Titel 518 04 benötigt werden.

1 331 156,86 — 1 331 156,86
1 777 600,00 — 1 777 600,00

-446 443,14 — -446 443,14
Vermerke: an Titel 518 01 237 987,84

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 208 455,30

-446 443,14

518 01 011 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-
me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

276 587,84 — 276 587,84
38 600,00 — 38 600,00

237 987,84 — 237 987,84
Vermerke: aus Titel 517 04 237 987,84

518 02 011 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-
ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
136 200,00 — 136 200,00

-136 200,00 — -136 200,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 136 200,00

518 04 011 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-
trieb NRW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her-
angezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben
bei Titel 517 04 benötigt werden.

5 084 176,68 — 5 084 176,68
5 281 000,00 — 5 281 000,00

-196 823,32 — -196 823,32
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 196 823,32

519 03 011 Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-
teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . . . .

37 227,59 — 37 227,59
301 300,00 — 301 300,00

-264 072,41 — -264 072,41
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 264 072,41

523 00 011 Wissensmanagement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 679,05 — 227 679,05
339 100,00 — 339 100,00

-111 420,95 — -111 420,95
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 111 420,95

525 01 011 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . . . . . . . . 126 255,56 — 126 255,56
179 000,00 — 179 000,00

-52 744,44 — -52 744,44
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 52 744,44

526 01 011 Sachverständige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn

an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck
veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge
abgeschlossen werden.

751 822,58 — 751 822,58
368 400,00 — 368 400,00

383 422,58 — 383 422,58
Vermerke: aus Kapitel 07 030 Titel 547 13 200 000,00

aus Kapitel 07 080 Titel 547 12 150 000,00
aus Kapitel 07 090 Titel 547 16 33 422,58

526 02 011 Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . . . . . . . . .
Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an
anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veran-
schlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

8 515,34 — 8 515,34
29 700,00 — 29 700,00

-21 184,66 — -21 184,66
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21 184,66

526 11 011 Ausgaben für den technischen und gebäudebezogenen
Arbeitsschutz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 558,10 — 3 558,10
15 800,00 — 15 800,00

-12 241,90 — -12 241,90
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 12 241,90

526 12 011 Informationssicherheitsmanagement. . . . . . . . . . . . . . 51 272,36 — 51 272,36
160 000,00 — 160 000,00

-108 727,64 — -108 727,64
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 108 727,64

527 01 011 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . . . . . . . 34 336,57 — 34 336,57
222 000,00 — 222 000,00

-187 663,43 — -187 663,43
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 187 663,43

527 02 011 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-
tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . . . .

19,20 — 19,20
25 000,00 — 25 000,00

-24 980,80 — -24 980,80
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 24 980,80
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

529 10 011 Zur Verfügung des Ministers. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.

4 574,20 — 4 574,20
23 000,00 — 23 000,00

-18 425,80 — -18 425,80
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 18 425,80

529 11 011 Zur Verfügung der Staatssekretäre. . . . . . . . . . . . . . . 2 833,53 — 2 833,53
3 000,00 — 3 000,00

-166,47 — -166,47
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 166,47

529 20 011 Aufwand der Personalvertretungen. . . . . . . . . . . . . . .
Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver-
ausgabt.

662,98 — 662,98
2 000,00 — 2 000,00

-1 337,02 — -1 337,02
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 337,02

529 30 011 Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . . . . .
Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretun-
gen als verausgabt.

— — —
300,00 — 300,00

-300,00 — -300,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 300,00

531 10 011 Ausgaben für Veröffentlichungen. . . . . . . . . . . . . . . .
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02

geleistet werden.
2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent-

lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich
abgegeben werden.

283 702,54 -30 802,54 252 900,00
252 900,00 — 252 900,00

30 802,54 -30 802,54 —
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 30 802,54

538 00 011 Umsetzung der Vorgaben des Online-Zugangsgesetz
(OZG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

700 314,04 — 700 314,04
2 000 000,00 — 2 000 000,00

-1 299 685,96 — -1 299 685,96
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 299 685,96

541 10 011 Veranstaltungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10

geleistet werden.
2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3

LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.

8 337,39 — 8 337,39
149 400,00 — 149 400,00

-141 062,61 — -141 062,61
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 141 062,61

546 00 229 Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz -
KSVG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1 141,84 — -1 141,84
6 200,00 — 6 200,00

-7 341,84 — -7 341,84
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 341,84

546 01 011 Vermischte Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 045,06 — 10 045,06
53 600,00 — 53 600,00

-43 554,94 — -43 554,94
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 43 554,94

546 02 011 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . . .
Aus diesem Titel dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden (§ 53
LHO).

— — —
1 000,00 — 1 000,00

-1 000,00 — -1 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 000,00

546 04 011 Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-
unternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119

04 geleistet werden.
3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-

zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).
4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.

213 107,35 -173,57 212 933,78
210 000,00 2 364,85 212 364,85

3 107,35 -2 538,42 568,93
Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 173,57

aus Titel 119 04 568,93

546 10 011 Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. . . . . . . . . . . . . .
Erstattungen und Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt wer-
den.

18 798,94 — 18 798,94
31 800,00 — 31 800,00

-13 001,06 — -13 001,06
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 13 001,06

546 20 011 Umsatzsteuerzahlungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Bei Erstattungen von diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-

zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).
2. Einnahmen bei Titel 261 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben

herangezogen werden.

— — —
— — —

— — —
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

547 11 013 Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union. . . . . — — —
8 000,00 — 8 000,00

-8 000,00 — -8 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 000,00

547 59 861 Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-
gesetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

Ausgaben für Investitionen
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529

und 531.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Haupt-

gruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Haupt-
gruppe 5 überschritten werden.

4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei der Hauptgruppe 5.
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe

8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

711 01 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . — — —
50 000,00 — 50 000,00

-50 000,00 — -50 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 50 000,00

812 10 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-
genständen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212 488,34 — 212 488,34
317 300,00 — 317 300,00

-104 811,66 — -104 811,66
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 104 811,66



10

Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppen

Titelgruppe 84
Maßnahmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms “Auf-
holen nach Corona für Kinder und Jugendliche“

32 215 013,73 — 32 215 013,73
— — —

32 215 013,73 — 32 215 013,73

633 84 291 Zuweisungen an Gemeinden (GV). . . . . . . . . . . . . . .
1. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Kapitel 20 020 Titel 234 11.
2. Ausgaben dürfen bereits vor Eingang der Einnahmen des Bundes

geleistet werden, soweit eine verbindliche Zusage vorliegt, dass die
Zahlung des Bundes noch bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgt.

3. Aus dieser Titelgruppe können im Einvernehmen mit dem Ministerium
der Finanzen auch Ausgaben aus Gründen der Billigkeit im Sinne von
§ 53 der Landeshaushaltsordnung geleistet werden.

4. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der
Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.

5. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,
wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für densel-
ben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

6. Die Mittel sollen zur Abschwächung der Corona-Folgen für neue Ange-
bote, zur Ausweitung bestehender Angebote oder zur Kompensation
pandemiebedingter Mehrausgaben verwendet werden.

7. Die Mittel werden in Höhe von 32.284.333 Euro (2022: 64.568.667
Euro) als fachbezogene Pauschale gemäß § 29 Haushaltsgesetz aus-
gezahlt.

8. Die Mittel der fachbezogenen Pauschale gem. Haushaltsvermerk Nr.
5 werden in Höhe von 30.951.000 Euro (2022: 61.902.000 Euro) in
Form von fachbezogenen Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz
an die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ausgezahlt. Die
Verteilung erfolgt in Höhe von 60 % der Mittel nach der Anzahl der
jungen Menschen unter 21 Jahren im jeweiligen Jugendamtsbezirk im
Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der jungen Menschen unter
21 Jahren (Stand 2019) sowie in Höhe von 40 % der Mittel nach der
Anzahl der jungen Menschen unter 21 Jahren im SGB-II-Leistungs-
bezug im jeweiligen Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landeswei-
ten Gesamtzahl der jungen Menschen unter 21 Jahren im SGB-II-Lei-
stungsbezug (Stand 2019).

9. Die Mittel der fachbezogenen Pauschale gem. Haushaltsvermerk Nr.
5 werden in Höhe von 1.333.333 Euro (2022: 2.666.667 Euro) in Form
von fachbezogenen Pauschalen gemäß § 29 Haushaltsgesetz an die
im Landesjugendring Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossenen
und anerkannten Jugendverbände ausgezahlt. Die Verteilung erfolgt
nach dem gleichen Maßstab, der der Verteilung der Mittel zu Position
1.3 des Kinder- und Jugendförderplans zu Grunde liegt.

10. Abweichend von § 29 Abs. 4 Haushaltsgesetz ist eine rechtsverbind-
liche Erklärung zum 15.03. des Folgejahres vorzulegen.

30 980 379,73 — 30 980 379,73
— — —

30 980 379,73 — 30 980 379,73
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 11 30 980 379,73

684 84 291 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe. . . . . . . . . 1 234 634,00 — 1 234 634,00
— — —

1 234 634,00 — 1 234 634,00
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 11 1 234 634,00

893 84 291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 88
Maßnahmen zur Bewältigung aller direkten und indirek-
ten Folgen der Corona-Krise - Hilfen aus dem Sonderpro-
gramm Rettungsschirm des Landes (Landesprogramm)

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe
gegenseitig deckungsfähig.

2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 20 020 Titel 234 00.
3. Aus dieser Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt wer-

den (§ 53 LHO).
4. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,

wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

380 266 081,47 — 380 266 081,47
— — —

380 266 081,47 — 380 266 081,47

547 88 291 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . 163 073 278,97 — 163 073 278,97
— — —

163 073 278,97 — 163 073 278,97
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 163 073 278,97
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

633 88 291 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . 197 016 829,30 — 197 016 829,30
— — —

197 016 829,30 — 197 016 829,30
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 197 016 829,30

684 88 291 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen. . . . . 17 167 403,20 — 17 167 403,20
— — —

17 167 403,20 — 17 167 403,20
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 17 167 403,20

685 88 291 Zuschüsse an öffentliche Einrichtungen. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

686 88 291 Zuschüsse an Sonstige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 008 570,00 — 3 008 570,00
— — —

3 008 570,00 — 3 008 570,00
Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 3 008 570,00

883 88 291 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 88 291 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige. . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 91
Informations- und Kommunikationstechnik

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe
gegenseitig deckungsfähig.

2. Die bei Titel 547 91 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann
auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genom-
men werden.

3. Aus dieser Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden,
wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben
Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

1 166 534,25 — 1 166 534,25
1 388 500,00 — 1 388 500,00

-221 965,75 — -221 965,75

511 91 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-
stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-
brauchsgegenstände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212 295,44 — 212 295,44
41 200,00 — 41 200,00

171 095,44 — 171 095,44
Vermerke: aus Titel 538 91 171 095,44

518 91 011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte. . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

525 91 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet
der Informationstechnologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
21 900,00 — 21 900,00

-21 900,00 — -21 900,00
Vermerke: an Titel 538 91 11 867,48

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 10 032,52

-21 900,00

526 91 011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha-
ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

538 91 011 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Govern-
mentinfrastruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 714,73 — 23 714,73
253 200,00 — 253 200,00

-229 485,27 — -229 485,27
Vermerke: an Titel 511 91 171 095,44

an Titel 547 91 58 389,83

-229 485,27

547 91 014 Ausgaben für Leistungen des IT.NRW. . . . . . . . . . . . . 851 257,31 — 851 257,31
781 000,00 — 781 000,00

70 257,31 — 70 257,31
Vermerke: aus Titel 538 91 70 257,31
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Kapitel 07 010

Kapitel Ist-Betrag Reste 2021 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2020 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

812 91 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-
genständen für die Datenverarbeitung. . . . . . . . . . . . .

79 266,77 — 79 266,77
291 200,00 — 291 200,00

-211 933,23 — -211 933,23
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 211 933,23

Gesamtausgaben Kapitel 07 010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 279 075,79 -30 976,11 448 248 099,68
42 571 300,00 2 364,85 42 573 664,85

405 707 775,79 -33 340,96 405 674 434,83

Mehrausgaben 405 674 434,83
Minderausgaben —
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 30 976,11
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